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H & A 9/84 
AD-HOC-KOMMISSION SCHADEN UVG Gültig ab: 18.7.1984 
   

  
  
  
 

UVG 12 
 

   
   

Brillen, Hörapparate und Zahnprotesen 
 
 
Es spielt keine Rolle, welcher Körperteil verletzt wurde. Die 
Körperschädigung gilt als behandlungsbedürftig, wenn ein Arzt oder ein 
Samariter bemüht werden muss oder dessen Beizug von der Verletzung her 
zumindest angezeigt gewesen wäre.  
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